
Seite 242, Anhang XII, Nummer 6, Tabelle 3, Fußnote 1: 

Anstatt:  „(1)  0,01 % vol für Messgrößenwerte unter oder gleich 4 % vol, anderenfalls 0,1 % vol.“ 

muss es heißen:  „(1)  0,01 % vol für Messgrößenwerte kleiner oder gleich 4 % vol, anderenfalls 0,1 % vol.“   

Berichtigung der Richtlinie 2014/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die 

Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 96 vom 29. März 2014) 

Seite 125, Anhang I, Messtechnische Anforderungen: 

In der Überschrift ist das Wort „anforderungen“ durch das Wort „Anforderungen“ zu ersetzen, und das Wort 
„Masseneinheiten“ ist in der gesamten Nummer 1 durch die Wörter „Maßeinheiten für die Masse“ zu ersetzen. 

Seite 127, Anhang I Nummer 4.1 Tabelle 3, unter „Belastung“: 

In der ersten Spalte ist der Begriff „Kategorie I“ durch „Klasse I“ und in der dritten Spalte der Begriff „Kategorie III“ durch 
„Klasse III“ zu ersetzen.  
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